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Schaden geführt hat. Die Höhe der Schadenersatzpflicht ist 
gemäß § 40 Abs. 1 LPG-G differenziert festzulegen.

Bei dem Genossenschaftsmitglied L. und dem Arbeiter Bl. 
ist zu prüfen, ob sie ebenfalls materiell oder ggf. disziplina
risch zur Verantwortung gezogen werden müssen.

Anmerkung:
Der Protest wurde durch den Staatsanwalt des Kreises im 
Vorstand der Genossenschaft ausgewertet. Der Vorstand 
beschloß Maßnahmen zur konsequenten Einhaltung des 
Giftgesetzes. So wurde festgelegt, daß gemäß § 4 Abs. 3 Gift
gesetz i.V.m. §§12ff. der 1. DB zum Giftgesetz vom 31. Mai 
1977 (GBl. 1 Nr. 21 S. 275) in der LPG (P) G. ein Giftbeauf
tragter eingesetzt wird. Weiterhin soll eine Ordnung über die 
schadlose Beseitigung von Resten gebeizten Saatgutes er
arbeitet werden, und in die Arbeitsschutzbelehrungen soll die 
Belehrung über den Umgang mit Giften einbezogen werden. 
Die verstärkte Kontrolle über die Teilnahme an den Arbeits
schutzbelehrungen soll gewährleisten, daß in Zukunft alle 
Genossenschaftsmitglieder und Arbeiter über die für sie zu
treffenden gesetzlichen Bestimmungen informiert sind und 
sich dementsprechend verhalten.

Vier Genossenschaftsmitglieder wurden in Höhe einer 
monatlichen Vergütung materiell zur Verantwortung ge
zogen. Gegenüber einem weiteren Genossenschaftsmitglied 
sowie einem Arbeiter'wurden Verweise ausgesprochen.

Mit der ab 1. April 1983 geltenden Verfügung über die 
Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit beim Umgang mit 
gebeiztem Saatgut vom 22. März 1983 (Verfügungen und Mit
teilungen des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft 1983, Nr. 2, S. 9) liegt nunmehr eine Orientie
rung vor, mit der auf diesem Gebiet Ordnung und Sicherheit 
in höherem Maße gewährleistet werden kann. Bereits wäh
rend des Transports und der Lagerung von gebeiztem Saat
gut ist u. a. kenntlich zu machen, daß es nur zu Saatzwecken 
verwendet werden darf und daß die Verfütterung und freie 
Lagerung verboten ist. Die Produktionsgenossenschaften, Be
triebe und Einrichtungen, die gebeiztes Saatgut verwenden, 
sind verpflichtet, 14 Tage nach der Aussaat schriftlich den 
lagernden Bestand an gebeiztem Saatgut dem VEB Saat- und 
Pflanzgut zu melden. Der weitere Verwendungszweck der 
Restmengen wird dann schriftlich festgelegt.

Werktätige, die mit derartigem Saatgut umgehen, sind 
vor jeder Kampagne, aber mindestens halbjährlich über die 
speziellen Verhaltensregeln zu belehren, und ihnen sind ent
sprechende Körper Schutzmittel zur Verfügung zu stellen. Die 
Belehrungen müssen insbesondere zum Inhalt haben, daß
— gebeiztes Saatgut nur zur Aussaat bestimmt ist,
— die Forderungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 

beim Umgang mit gebeiztem Saatgut einzuhalten sind,
— jeder andere Einsatz und jeder fahrlässige Umgang mit 

diesem Saatgut zu erheblichen Gefahren für Mensch und 
Tier führen kann,

— Verstöße gegen die Ordnung und Sicherheit in diesem 
Zusammenhang straf- oder ordnungsstrafrechtlich (§§ 167, 
168 StGB, §§ 30, 30 а des Gesetzes über das Veterinärwesen 
vom 20. Juni 1962 [GBl. 1 Nr. 5 S. 55] i. d. F. der Ziff. 32 des 
Anpassungsgesetzes vom 11. Juni 1968 [GBl. 1 Nr. 11 S. 242]) 
verfolgt werden oder zur disziplinarischen Verantwortlich
keit (§§ 254 bis 259 AGB, §§ 39, 40 LPG-G, Ziff. 45, 46 MSt 
[P] und [T]) führen können.
Mit Hilfe betrieblicher Ordnungen ist zu gewährleisten, 

daß die in dieser Verfügung getroffenen Festlegungen unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Bedingungen durchgesetzt 
werden.

Die Vorsitzenden der Produktionsgenossenschaften, die 
Direktoren der Betriebe und die Leiter der Einrichtungen 
sind unmittelbar dafür verantwortlich, daß die in der Ver
fügung festgelegten Maßnahmen auch durchgeführt werden. 
Zur Kontrolle darüber werden von den Stellvertretern der 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke für Land-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft und den Stellvertretern der Vor
sitzenden der Räte der Kreise für Landwirtschaft und Nah
rungsgüterwirtschaft entsprechende Festlegungen getroffen.

RUDOLF WUNSCH,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR
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